






Nr. 48 

Gesetz 

über den Grünordnungsplan Neugraben-Pischbek 58 

Vom 23. September 1986 

Der Senat verkündet das nachstehende von der Bürgerschaft beschlossene Gesetz: 

S 1 

(1) Der Grünordnungsplan Neugraben-Fischbek 58 für 
den Geltungsbereich Borchersweg - Fischbeker Weg - 
Dritte Meile - Bundesbahnanlage - Ostgrenze des Flur- 
stücks 6009, über das Flurstück 6009, Ostgrenzen der Flur- 
stücke 6009 und 6012, über das Flurstück 6013, Ostgrenze 
des Flurstücks 6014 der Gemarkung Fischbek - Cuxhave- 
ner Straße (Bezirk Harburg, Ortsteil 718) wird festgestellt. 

(2) Der Grünordnungsplan besteht neben dem Text 
aus der Grundlagenkarte und der Festsetzungskarte. Eine 
Begründung ist ihm beigegeben. 

(3) Das maßgebliche Stück des Grünordnungsplanes und 
die ihm beigegebene Be ründung werden beim Staatsarchiv 
zu kostenfreier Einsicht k r  jedermann niedergelegt. 

(4) Je ein Abdruck des Grünordnungsplanes und die 
ihm beige ebene Begründung können bei der Umweltbe- 
hörde un! beim Bezirksamt Harbur während der Wenst- 
stunden kostenfrei eingesehen wer&. Soweit zuätzliche 
Abdrucke zur Verfügung stehen, können sie gegen Kosten- 
erstattung erworben werden. 

Für die Ausführung des Grünordnungsplanes gelten 
nachstehende Vorschriften: 

\ 

1. Die im Bebauun'gsplan fest esetzte Fläche zur Beseiti- 
gung von Abwasser ist als %elebte Bodenfläche anzule- 
gen und standortgerecht mit heimischen Pflanzen zu 
begrünen. 

2. Private Grundstückszufahrten sind wasserdurdässig her- 
zurichten. 

3. Die Bepflanzung des im Bebauungsplan Neugraben- 
Fischbek 58 festgesetzten Schutzwalls ist mit heimischen 
und standortger&hten Immissionsschutzpflanzen, die Be- 
flanzung der im Bebauungsplan Neugraben-Fischbek 58 
festgesetzten Schutzwand ist beidseitig mit standortge- 
rechten Rankern so durchzuführen, daß auf Dauer eine 
dichte Begrünung gewährleistet ist. Die Bepflanzung des 

Schutzwalls und der Schutzwand ist ihrer Art ent- 
sprechend zu pflegen und gegebenenfalls zu ersetzen. 

4. Für folgende Flächen werden im einzelnen Bepflanzun- 
gen mit heimischen Bäumen und Sträuchern festgelegt; 
sie sind ihrer Art entsprechend zu pflegen und gegebe- 
nenfalls zu ersetzen : 

a) auf der im Bebauungsplan Neugraben-Fischbek 58 
festgesetzten Fläche beiderseits der Grenze zwischen 
dem Gewerbegebiet und den Wohngebieten, 

b) auf der im Bebauungsplan Neugraben-Fischbek 58 
festgesetzten Fläche des reinen Wohngebiets südlidi 
der Schulfläche, 

C) auf privaten Stellplatzsammelanlagen für je drei Stell- 
plätze ein großkroniger Baum mit mindestens 15mP 
offener Vegetationsfläche, 

d) auf Reihenhausgrundstücken je Grundstück ein klein- 
kroniger Baum, auf Einzel- und Doppelhausgrund- 
stücken je Grundstück ein großkroniger Baum mit 
einer jeweils ausreichend großen, offenen Vegetati- 
onsfläche, soweit nicht in der Festsetzungskarte fest- 
gesetzt, 

5. Im Plangebiet werden weitere Schutz-, Pflege- und Ent- 
wicklungsmaßnahmen vorgeschrieben: 

a) Die Durchlässigkeit gewachsenen Bodens ist nach 
baubedingter Verdichtung wiederherzustellen. 

b) Die Anwndun von chemischen Pflanzenbehand- 
lungrmitteln jegtcher An ist auf allen nicht über- 
bauten Flächen untersagt. 

C) Für die Reinigung der privaten Flächen von Schnee 
und Eis dürfen Tausalze und sonstige Mittel, die 
sich auf Pflanzen, Baden oder Gewässer schädlich 
auswirken können, nicht verwendet werden. 

d) Knickartige Gehölzpflanzungen sind turnusmäßig auf 
den Stock zu setzen (knicken), so daß sie sich unter . 
Erhaltung der Einzelbäume (sogenannte Oberhälter) 
im Zeitraum von maximal 15 Jahren erneuern. 

Ausgefertigt Hamburg, den 23. September 1986. 

Der Senat 
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